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Zweite Stellungnahme der Bestatterinnung Schleswig-Holstein 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des  
Bestattungsgesetzes Schleswig-Holstein 
 
 
Sehr geehrte Frau Maroska, 
sehr geehrter Herr Müller, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Zusammenhang mit der in Arbeit befindlichen Novellierung des 
Bestattungsgesetzes möchten wir Ihnen unsere zweite Stellung-
nahme zur Verfügung stellen. 
 
Grundlage der überwiegenden Inhalte sind die Beschlüsse einer 
außerordentlichen Innungsversammlung, die wir am 7. Juni 2023 
abhielten und auf der unsere Mitglieder nach umfangreicher Infor-
mation und Diskussion jeweilige Positionierungen unserer Landes-
innung beschlossen haben. 
 
Beschleunigte Verwesung 
 
Drei der anwesenden Mitglieder hatten mit ihren Unternehmen je-
weils einen der bisher acht in der Pilotanlage in Mölln durchgeführ-
ten Durchläufe der beschleunigten Verwesung begleitet und stan-
den der Mitgliederversammlung vor der Beschlussfassung aus eige-
ner Erfahrung Rede und Antwort.  
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Zusätzlich hielt unser Vorstand am 7. Juni 
2023 eine Videokonferenz mit dem Ge-
schäftsführer des Betreiberunternehmens 
der Pilotanlage in Mölln ab, um offene Fra-
gen zum Verfahren beantwortet zu be-
kommen. Die Antworten stellten wir eben-
falls den Mitgliedern vor der Beschlussfas-
sung zur Verfügung. 
 
Das Verfahren hat seine Wurzeln in der 
Beseitigung von Tierkadavern. Wie sich 
nach unserer ersten Stellungnahme 

herausstellte, sorgt die langfristige Tempe-
raturkontrolle des Verfahrens (70-75° Cel-
sius) für ein Garen der Verstorbenen, das 
regelmäßige Kippen des Verwesungsbe-
hälters um mehr als 90° führt zum Zerfal-
len des gegarten Leichnams und die um-
fangreich am Ende der beschleunigten 
Verwesung erhaltenen Knochen müssen 
entnommen (ausgesiebt) und geschred-
dert werden, bevor sie kleingemahlen den 
übrigen sterblichen Überresten unterge-
mengt werden.  

 
 
97,7 % unserer Mitglieder haben sich gegen die Aufnahme des Verfahrens der beschleunig-
ten Verwesung in das Bestattungsgesetz für SH und – soll langfristig an der Einführung des 
Verfahrens festgehalten werden – für die Verlängerung der Pilotphase um 2 Jahre ausge-
sprochen. 2,3 % haben sich enthalten. 
 
Einige Argumente, die zu diesem eindeutigen Votum führten, warum das Verfahren nicht in 
das Bestattungsgesetz von Schleswig-Holstein aufgenommen werden sollte, sind: 
 
 
1. Ethische Bedenken: Das Garen eines 
Leichnams bei 70 °C wirft erhebliche ethi-
sche Bedenken auf. Die Würde und der 
Respekt gegenüber dem Verstorbenen 
sollten auch im Todesfall gewahrt bleiben. 
Die Vorstellung, dass ein menschlicher 
Körper in dieser Weise behandelt wird, 
könnte für viele Menschen verstörend und 
unangemessen sein. Die Einführung eines 
solchen Verfahrens könnte zu einer Verlet-
zung der ethischen Normen und des mora-
lischen Empfindens der Gesellschaft füh-
ren. 
 
2. Sensibilität der Hinterbliebenen: Bei ei-
ner Bestattung geht es nicht nur um die 
würdevolle Behandlung des Verstorbenen, 
sondern auch um die Unterstützung der 

Hinterbliebenen bei der Trauerbewälti-
gung. Das Verfahren der beschleunigten 
Verwesung, bei dem der Leichnam gegart 
wird, könnte für viele Angehörige verstö-
rend und traumatisch sein. Es ist wichtig, 
die Bedürfnisse und Empfindungen der 
Hinterbliebenen zu berücksichtigen und si-
cherzustellen, dass das Bestattungsgesetz 
ihre emotionalen Belange angemessen be-
rücksichtigt. 
 
3. Mangelnde kulturelle Akzeptanz: Die 
Aufnahme eines solchen Verfahrens in das 
Bestattungsgesetz erfordert eine breite 
kulturelle Akzeptanz. Es ist jedoch unwahr-
scheinlich, dass dieses Verfahren bei der 
Bevölkerung von Schleswig-Holstein auf 
eine positive Resonanz stößt. Die 
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kulturellen und religiösen Traditionen in 
der Region könnten dem Garen eines 
Leichnams und dem Schreddern seiner 
Knochen widersprechen und zu Wider-
stand oder Konflikten führen. Ein harmoni-
sches Zusammenleben und gegenseitiger 
Respekt erfordern, dass kulturelle Unter-
schiede bei der Gestaltung des Bestat-
tungsgesetzes angemessen berücksichtigt 
werden. 
 
4. Mangelnde wissenschaftliche Evidenz: 
Das Verfahren der beschleunigten Ver-
wesung ist ein relativ neues Konzept und 
es gibt noch keine ausreichende wissen-
schaftliche Evidenz, um seine Auswirkun-
gen auf die Umwelt und die Gesundheit 
angemessen zu beurteilen. Bevor ein sol-
ches Verfahren in das Bestattungsgesetz 
aufgenommen wird, sollten umfassende 
Forschungsstudien durchgeführt werden, 
um sicherzustellen, dass es keine negati-
ven Auswirkungen auf die Umwelt oder 
die Gesundheit von Menschen hat. 
 
5. Rechtliche und regulatorische Heraus-
forderungen: Die Einführung eines neuen 
Bestattungsverfahrens wie der beschleu-
nigten Verwesung würde voraussichtlich 
erhebliche rechtliche und regulatorische 
Herausforderungen mit sich bringen. Fra-
gen der Verantwortung, Haftung und Re-
gulierung müssten sorgfältig geprüft und 
gelöst werden. Es ist wichtig, dass das Be-
stattungsgesetz klare und verbindliche Re-
gelungen enthält, um einen reibungslosen 
Ablauf und den Schutz der Interessen aller 
Beteiligten zu gewährleisten. 
 
6. Ökologische Bedenken: Obwohl das 
Verfahren der beschleunigten Verwesung 
als ökologisch vorteilhaft beworben wird, 

gibt es dennoch einige Bedenken bezüg-
lich ihrer tatsächlichen Auswirkungen auf 
die Umwelt. Das Verfahren erfordert be-
stimmte chemische Substanzen, die mög-
licherweise nicht vollständig biologisch ab-
baubar sind oder negative Auswirkungen 
auf das Grundwasser haben können. Bevor 
das Verfahren als offizielle Bestattungs-
form eingeführt wird, sollten umfassende 
wissenschaftliche Untersuchungen und 
ökologische Gutachten durchgeführt wer-
den, um sicherzustellen, dass sie keine un-
erwünschten Auswirkungen auf die Um-
welt hat. 
 
7. Religiöse und kulturelle Vielfalt: Schles-
wig-Holstein ist eine Region mit einer gro-
ßen Vielfalt an religiösen und kulturellen 
Hintergründen. Die Aufnahme der be-
schleunigten Verwesung in das Bestat-
tungsgesetz könnte zu Konflikten mit be-
stimmten religiösen Überzeugungen und 
Traditionen führen. Es ist wichtig, die 
Rechte und Bedürfnisse aller Bevölke-
rungsgruppen zu respektieren und sicher-
zustellen, dass das Bestattungsgesetz nicht 
gegen deren Glaubenspraktiken oder 
Überzeugungen verstößt. 
 
8. Irreführung der Verbraucher: Das Ver-
fahren der beschleunigten Verwesung 
wird oft als ökologisch und kostengünstig 
beworben. Allerdings kann es zu einer Irre-
führung der Verbraucher führen, da das 
Verfahren eine Temperatur von 70 °C, re-
gelmäßige Bewegung der Verwesungsbe-
hälter sowie spezielle chemische Substan-
zen erfordert, die möglicherweise nicht 
vollständig biologisch abbaubar sind oder 
negative Auswirkungen auf die Umwelt 
haben können. Wenn das Verfahren 
fälschlicherweise als umweltfreundlich 
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beworben wird, könnte dies zu einer Irre-
führung der Verbraucher führen, die glau-
ben, eine nachhaltige und ökologisch ver-
trägliche Entscheidung zu treffen. Zusätz-
lich kann das Verfahren zu einer Irrefüh-
rung der Verbraucher führen, die glauben, 
eine ökonomisch sinnvolle Entscheidung 
zu treffen, weil das Verfahren als kosten-
günstige Bestattungsform dargestellt wird, 
obwohl die tatsächlichen Kosten deutlich 
höher als bei vergleichbaren Erdbestattun-
gen und Feuerbestattungen sein werden.  
 

9. Mangelnde Nachhaltigkeit: Die be-
schleunigte Verwesung wird oft als ökolo-
gisch vorteilhaft beworben, aber es gibt 
Bedenken hinsichtlich ihrer tatsächlichen 
Nachhaltigkeit. Das Garen eines Leichnams 
bei 70 °C kann einen erheblichen Energie-
verbrauch verursachen, was zu einer er-
höhten CO2-Emission führt. Es ist wichtig, 
dass eine Bestattungsform tatsächlich 
nachhaltig ist, bevor sie als solche bewor-
ben wird und in das Bestattungsgesetz 
aufgenommen wird. 

 
 
Abschließend lässt sich sagen, dass die Aufnahme des Verfahrens der beschleunigten Ver-
wesung in das Bestattungsgesetz von Schleswig-Holstein derzeit nicht empfohlen werden 
sollte. Es ist wichtig, eine gründliche Bewertung aller Aspekte vorzunehmen und sicherzustel-
len, dass eine solche Entscheidung im besten Interesse der Bevölkerung und unter Berück-
sichtigung der vorhandenen Ressourcen getroffen wird. Aufgrund der mit dem Verfahren 
verbundenen großen Veränderung des Ablaufs der Bestattung halten wir eine Beurteilung 
des Verfahrens sowie seiner möglichen Auswirkung auf die individuellen Trauerprozesse 
durch den Deutschen Ethikrat für notwendig.  
 
 
Verstreuung von Asche 
 
Nach intensiver Diskussion über die geplante 
Änderung in § 15 (1) Satz 3 „Die Asche darf auf 
einem vom Friedhofsträger festgelegten Be-
reich des Friedhofs verstreut oder ohne Behält-
nis vergraben werden, wenn dies dem Willen 

der verstorbenen Person entspricht.“ zeigte 
sich eine grundsätzliche Befürwortung der 
Schaffung einer Möglichkeit zur Verstreuung 
von Asche. 

 
 
95,5 % unserer Mitglieder haben sich allerdings gegen die Aufnahme der Möglichkeit zur 
Verstreuung der Asche in der vorgeschlagenen Form in das Bestattungsgesetz für SH aus-
gesprochen. 4,5 % haben sich enthalten. 
 
Auch zu diesem Votum stellen wir Ihnen unsere Argumente zur Verfügung, weshalb die Ver-
streuung von Asche nicht in der vorgeschlagenen Form in das Bestattungsgesetz von Schles-
wig-Holstein aufgenommen werden sollte, solange der Gesetzentwurf wichtige Punkte nicht 
konkretisiert. 
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1. Rechtliche Klarheit und Sicherheit: Die 
Aufnahme der Verstreuung von Asche in 
das Bestattungsgesetz erfordert klare und 
eindeutige Bestimmungen, um rechtliche 
Klarheit und Sicherheit zu gewährleisten. 
Die allgemeinen Voraussetzungen, die An-
forderungen an die Flächen und die perso-
nelle Berechtigung zur Ausbringung der 
Asche müssen konkretisiert werden, um 
Missverständnisse, Konflikte und potenzi-
elle Missbräuche zu vermeiden. Es ist 
wichtig, dass das Bestattungsgesetz klare 
und verbindliche Regelungen enthält, um 
die Rechte der Verbraucher zu schützen 
und einen reibungslosen Ablauf zu ge-
währleisten. 
 
2. Öffentliche Sicherheit und Umwelt-
schutz: Die Verstreuung von Asche kann 
Auswirkungen auf die öffentliche Sicher-
heit und den Umweltschutz haben. Ohne 
klare Vorgaben und Anforderungen kön-
nen unsachgemäße Verstreuungen oder 
Verstreuungen an ungeeigneten Orten 
stattfinden. Dies könnte zu Störungen der 
Umwelt, der öffentlichen Ordnung und 
des Friedens führen. Es ist wichtig, dass 
das Bestattungsgesetz angemessene 
Schutzmaßnahmen vorsieht, um sicherzu-
stellen, dass die Verstreuung von Asche in 
einer verantwortungsvollen und umwelt-
verträglichen Weise erfolgt. 

3. Bedürfnisse der Hinterbliebenen: Die 
Verstreuung von Asche kann für viele Hin-
terbliebene eine bedeutsame und emotio-
nale Handlung sein. Es ist wichtig, dass das 
Bestattungsgesetz die Bedürfnisse der Hin-
terbliebenen angemessen berücksichtigt. 
Klare Richtlinien und Verfahren können 
den Hinterbliebenen helfen, den Verlust 
zu verarbeiten und angemessen Abschied 
zu nehmen. Durch die Konkretisierung der 
Anforderungen können auch Konflikte in-
nerhalb von Familien oder zwischen ver-
schiedenen Interessengruppen vermieden 
werden. 
 
4. Wahrung von kulturellen und religiö-
sen Traditionen: Schleswig-Holstein ist, 
wie bereits im Zusammenhang mit der be-
schleunigten Verwesung erwähnt, eine Re-
gion mit einer großen Vielfalt an kulturel-
len und religiösen Hintergründen. Auch 
bei der Aufnahme der Verstreuung von 
Asche in das Bestattungsgesetz müssen 
die kulturellen und religiösen Traditionen 
angemessen berücksichtigt werden. Klare 
Vorgaben und Richtlinien können sicher-
stellen, dass die Verstreuung von Asche 
mit den Werten und Überzeugungen ver-
schiedener Gemeinschaften in Einklang 
steht und ihnen Respekt entgegenge-
bracht wird. 

 
 
Angesichts dieser Argumente sollte die Verstreuung von Asche vorerst nicht in das Bestat-
tungsgesetz von Schleswig-Holstein aufgenommen werden, solange die allgemeinen Voraus-
setzungen, die Anforderungen an die Flächen sowie die personelle Berechtigung zur Ausbrin-
gung der Asche nicht konkretisiert sind.  
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Entnahme geringfügige Menge Asche 
 
Seit vielen Jahren äußern Hinterbliebene 
regelmäßig den Wunsch, einen 

geringfügigen Teil der Asche aus Gründen 
der Erinnerung behalten zu dürfen. 

 
 
93,2 % unserer Mitglieder haben sich für die Einführung der Möglichkeit zur Entnahme ei-
ner geringfügigen Menge Asche in das Bestattungsgesetz für SH ausgesprochen. 4,5 % ha-
ben sich gegen die Einführung der Möglichkeit ausgesprochen und 2,3 % haben sich enthal-
ten. Eine Mehrheit von 63,6 % spricht sich darüber hinaus für die Regelung aus, eine Ent-
nahme der Asche direkt im Krematorium durchführen zu lassen. 
 
Folgende Argumente haben das Votum für die Einführung einer Möglichkeit zur Entnahme 
einer geringfügigen Menge Asche beeinflusst und verdeutlichen, warum sie eine wichtige 
Maßnahme sein kann: 
 
 
1. Erinnerungsstücke und Gedenkkultur: 
Die Entnahme einer geringfügigen Menge 
Asche aus der Urne kann es den Hinter-
bliebenen ermöglichen, Erinnerungsstücke 
zu erstellen und eine individuelle Gedenk-
kultur zu entwickeln. Ein kleiner Teil der 
Asche kann beispielsweise in Schmuckstü-
cken, Glasobjekten oder Erinnerungsurnen 
aufbewahrt werden. Diese Erinnerungs-
stücke dienen als physische Verbindung 
zum Verstorbenen und können den Trau-
erprozess unterstützen. Die Möglichkeit, 
einen kleinen Teil der Asche zu behalten, 
gibt den Hinterbliebenen die Freiheit, auf 
persönliche und individuelle Weise Ab-
schied zu nehmen. 
 
2. Flexibilität bei der Bestattungsortwahl: 
Die Entnahme einer geringfügigen Menge 
Asche aus der Urne kann den Hinterblie-
benen auch mehr Flexibilität bei der Wahl 
des Bestattungsortes bieten. Es gibt Situa-
tionen, in denen die Angehörigen den 
Wunsch haben, einen Teil der Asche an ei-
nem bestimmten Ort zu verstreuen oder 

beizusetzen, der eine besondere Bedeu-
tung für den Verstorbenen oder die Fami-
lie hat. Dies kann ein Ort sein, an dem der 
Verstorbene gelebt hat, ein gemeinsamer 
Lieblingsplatz oder ein Ort von spiritueller 
oder emotionaler Bedeutung. Die Ent-
nahme einer kleinen Menge Asche ermög-
licht es den Hinterbliebenen, diesen 
Wunsch zu erfüllen und einen individuel-
len Bestattungsort auszuwählen. 
 
3. Individuelle Bedürfnisse und Wünsche: 
Jeder Trauerprozess ist einzigartig, und die 
Bedürfnisse und Wünsche der Hinterblie-
benen können variieren. Die Entnahme ei-
ner geringfügigen Menge Asche aus der 
Urne gibt den Hinterbliebenen die Mög-
lichkeit, individuelle Entscheidungen zu 
treffen und den Abschiedsprozess nach ih-
ren persönlichen Vorstellungen zu gestal-
ten. Indem sie ein kleines Stück der Asche 
behalten, können sie eine Verbindung zum 
Verstorbenen aufrechterhalten und ihren 
eigenen Trauerweg gehen. 
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4. Mengenbegrenzung und Vorschriften: 
Die Entnahme einer geringfügigen Menge 
Asche bezieht sich auf einen sehr kleinen 
Anteil der Gesamtaschemenge. Durch 
klare Vorschriften und Mengenbegrenzun-
gen kann sichergestellt werden, dass nur 
eine minimale Menge entnommen wird, 
die keine negativen Auswirkungen auf die 
Umwelt hat. Diese Begrenzung stellt si-
cher, dass die Asche des Verstorbenen in-
takt bleibt und dass die Umgebung nicht 
beeinträchtigt wird. 
 
5. Kontrollierte Verfahren: Die Entnahme 
einer geringfügigen Menge Asche kann 
durch kontrollierte Verfahren erfolgen, die 
sicherstellen, dass keine Schadstoffe frei-
gesetzt werden und dass die Umwelt ge-
schützt bleibt. Wenn klare Vorschriften 
und Richtlinien für die Entnahme festge-
legt werden, können spezialisierte Fach-
kräfte (z.B. Kremationstechniker*innen )si-
cherstellen, dass der Prozess ordnungsge-
mäß und umweltfreundlich durchgeführt 
wird. 
 

6. Positive emotionale Auswirkungen: Die 
Möglichkeit, eine geringfügige Menge 
Asche zu behalten, kann für die Hinterblie-
benen eine positive emotionale Unterstüt-
zung bieten. Indem sie ein kleines Stück 
der Asche behalten dürfen, können sie ei-
nen symbolischen und persönlichen Bezug 
zum Verstorbenen aufrechterhalten. Diese 
emotionale Unterstützung und Verbun-
denheit kann den Trauerprozess erleich-
tern und zu einer gesunden Verarbeitung 
des Verlusts beitragen. 
 
7. Freiheit der persönlichen Entschei-
dung: Die Möglichkeit, eine geringfügige 
Menge Asche zu entnehmen, respektiert 
die Freiheit der persönlichen Entscheidung 
der Hinterbliebenen. Es ermöglicht ihnen, 
auf individuelle Weise Abschied zu neh-
men und den Trauerprozess nach ihren ei-
genen Wünschen und Bedürfnissen zu ge-
stalten. Solange angemessene Vorschrif-
ten eingehalten werden, ist die Entnahme 
einer geringfügigen Menge Asche eine 
Möglichkeit, den Hinterbliebenen mehr 
Kontrolle über den Abschiedsprozess zu 
geben. 

 
 
Mit diesen Argumenten wird deutlich, dass die Entnahme einer geringfügigen Menge Asche 
keine Gefahr für die Umwelt und die Gesellschaft darstellt, solange klare Vorschriften und 
kontrollierte Verfahren eingeführt werden. 
 
 
Erdbestattung bei Ersatzvornahme 
 
Der Entwurf sieht für § 13 (2) Satz 3 vor, 
dass im Rahmen der Ersatzvornahme nur 
eine Erdbestattung zulässig sein soll, wenn 

keine Hinterbliebenen ermittelt werden 
konnten und kein anderweitiger Wille der 
verstorbenen Person erkennbar ist. 
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90,9 % unserer Mitglieder haben sich gegen die Festlegung der Erdbestattung im Rahmen 
der Ersatzvornahme im Bestattungsgesetz für SH ausgesprochen. 2,3 % haben sich für die 
Festlegung ausgesprochen und 6,8 % haben sich enthalten.  
 
Das maßgebliche Argument gegen die 
Festlegung auf eine Erdbestattung ist der 
Umstand, dass in Schleswig-Holstein aktu-
ell eine Feuerbestattungsquote von ca. 80 
% vorherrscht. Hieraus darf gefolgert wer-
den, dass aktuell ca. 80 % der Bevölkerung 

eine Feuerbestattung der Erdbestattung 
vorziehen. Die Festlegung, im Rahmen der 
Ersatzvornahme die Erdbestattung durch-
zuführen, dürfte damit in 80 % der Fälle 
dem mutmaßlichen Willen der Verstobe-
nen widersprechen. 

 
 
Pflicht zur Zertifizierung 
 
Im Rahmen unserer außerordentlichen In-
nungsversammlung wurde auch die Ein-
führung einer Pflicht zur Zertifizierung von 
Bestattungsunternehmen diskutiert, wie 
sie zuletzt in das Bestattungsgesetz von 
Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen 
wurde. 
 
Die Einführung dieser Pflicht würde nen-
nenswerten betrieblichen Aufwand erzeu-
gen. Weil das Thema nicht in der Tages-
ordnung enthalten war, entschieden sich 
die anwesenden Mitglieder gegen eine Be-
schlussfassung im Rahmen der außeror-
dentlichen Innungsversammlung. 
 
Da jedoch nach wie vor ein einfacher Ge-
werbeschein die einzige Voraussetzung für 
das Betreiben eines 

Bestattungsunternehmens darstellt, arbei-
tet der organisierte Berufsstand (Innungen 
und Verbände) regelmäßig daran, Qualifi-
kationen zu verbessern und zuverlässige 
Orientierung für Verbraucher zu bieten. 
Dazu gehört seit einiger Zeit auch eine Zer-
tifizierung nach DIN EN ISO 15017 „Bestat-
tungsdienstleitungen“. 
 
Allgemeine Auffassung der Mitglieder war 
die Befürwortung von kontrollierter Quali-
tät und zertifizierter Qualifikation. Der Be-
rufsstand Bestattung hat sich seit Einfüh-
rung der Berufsausbildung zur Bestat-
tungsfachkraft im Jahr 2005 dramatisch 
entwickelt und bietet heutzutage regelmä-
ßig so hochwertige Dienstleistungs-Quali-
täten, die vor der Einführung selten wa-
ren. 

 
 
Bestattungsfrist 
 
Der § 16 (1) sieht bisher vor, dass inner-
halb von neun Tagen nach Todeseintritt 
die Bestattung nach § 15 Absatz 1 vorge-
nommen werden soll. Vor dem Hinter-
grund der täglichen Beratungspraxis zeigt 

sich, dass diese Frist regelmäßig zu kurz ist 
und die Mitglieder sich regelmäßig mit der 
Bitte um Fristverlängerung an die entspre-
chenden Ämter wenden. 
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Dieser Aufwand könnte deutlich verringert 
werden, wenn die Bestattungsfrist verlän-
gert würde. 
 
 
100,0 % unserer Mitglieder haben sich deshalb auch für Aufnahme einer von bisher 9 auf 
zukünftig (mindestens) 14 Tagen angepassten Bestattungsfrist in das Bestattungsgesetz für 
SH ausgesprochen.  
 
 
Seebestattung 
 
Unabhängig von der außerordentlichen In-
nungsversammlung möchten wir noch 
eine Anpassung des § 15 (4) Satz 2 vor-
schlagen, in dem es um die Zulässigkeit 
der Durchführung von Seebestattungen 
geht.  
 
Hier würden wir den Begriff „Bestattungs-
unternehmen“ gerne durch „Reederei“ 

ersetzen, so dass folgende Regelung ge-
troffen würde: „... Sie darf nur durch eine 
Reederei von einem zum Erwerb durch 
Seefahrt betriebenen Schiff aus, durch die 
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
oder von einem Wasserfahrzeug des öf-
fentlichen Dienstes aus durchgeführt wer-
den...“ 

 
 
Es gibt mehrere Gründe, warum Seebestattungen durch eine Reederei anstelle eines Bestat-
tungsunternehmens durchgeführt werden sollten: 
 
 
1. Erfahrung und Fachkenntnisse: Reede-
reien, die Seebestattungen anbieten, ver-
fügen in der Regel über umfangreiche Er-
fahrung und Fachkenntnisse in Bezug auf 
alle Aspekte der Bestattung auf See. Sie 
kennen die gesetzlichen Bestimmungen 
und behördlichen Auflagen, die bei einer 
Seebestattung zu beachten sind, sowie die 
spezifischen Verfahren und Protokolle, um 
eine würdevolle und reibungslose Durch-
führung zu gewährleisten. Dies ist wichtig, 
um sicherzustellen, dass die Bestattung in 
Übereinstimmung mit allen relevanten 
Vorschriften erfolgt. 
 

2. Sicherheitsaspekte: Die Durchführung 
einer Seebestattung erfordert spezielles 
Know-how in Bezug auf die Sicherheit und 
den Schutz aller Beteiligten. Reedereien 
sind in der Regel mit den erforderlichen Si-
cherheitsmaßnahmen vertraut und verfü-
gen über das entsprechende Equipment, 
um eine sichere Durchführung der Bestat-
tung zu gewährleisten. Sie haben durch 
das Sicherheitszeugnis und Schiffsbesat-
zungszeugnis der BG Verkehr professio-
nelle Besatzungsmitglieder, die mit den 
Abläufen und Notfallprotokollen vertraut 
sind und im Bedarfsfall angemessen rea-
gieren können. 
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3. Verfügbarkeit geeigneter Schiffe: Ree-
dereien, die Seebestattungen anbieten, 
verfügen oft über speziell ausgestattete 
Schiffe für diesen Zweck. Diese Schiffe sind 
für die Durchführung von Seebestattungen 
konzipiert und erfüllen alle erforderlichen 
technischen Anforderungen. Sie sind mit 
den notwendigen Einrichtungen ausge-
stattet, um die Hinterbliebenen und ihre 
Gäste komfortabel und sicher zu beför-
dern.  
 

4. Dokumentation und rechtliche As-
pekte: Eine Seebestattung erfordert oft 
bestimmte Dokumente und Genehmigun-
gen, die von den zuständigen Behörden 
eingeholt werden müssen. Reedereien 
sind mit diesen rechtlichen Anforderungen 
vertraut und können die notwendige Un-
terstützung bei der Beschaffung und Bear-
beitung der erforderlichen Dokumente 
bieten. Dies stellt sicher, dass die Bestat-
tung ordnungsgemäß registriert und alle 
rechtlichen Vorschriften eingehalten wer-
den. 

 
 
 
Mit diesen Ausführungen haben wir die uns wichtigsten Punkte und Zusammenhänge aufge-
führt und erläutert. Wir freuen uns, wenn wir auch im weiteren Verfahren eingebunden wer-
den. Selbstverständlich stehen wir auch für eine mündliche Anhörung zur Verfügung. 
 
Bei Fragen erreichen Sie die drei Obermeister unserer Innung folgendermaßen 
 
Sven Schröder 
Obermeister 
0162-2552561 
 

Frank Christiansen 
1. stellv. Obermeister 
0151-27626565 
 

Dennis Hein 
2. stellv. Obermeister 
0172-4362251 

 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Sven Schröder 
Bestattermeister 
Obermeister der Bestatterinnung SH 


